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Parkgebührensatzung 
der Stadt Speyer  

vom 14. November 2008 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBL.I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes zur Änderung des seeverkehrsrechtlicher, verkehrsrechtlicher und anderer 
Vorschriften vom 08.04.2008 (BGBL.I. S. 706 ff.), erlässt die Stadt Speyer folgende 
Parkgebührensatzung 

 
§ 1 

BENUTZUNGSGEBÜHREN 
 

Die Gebühren, die für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Speyer 
durch Parkscheinautomaten oder andere Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Überwachung der 
Parkzeit zu erheben sind, werden nach den Tarifzonen der §§ 2 und 3 festgesetzt.  
 
 

§ 2 
TARIFE 

 
Tarif A: Höchstparkdauer  2 Stunden 

 30 Minuten 0,50 € 
 1 Stunde 1,00 € 
 2 Stunden 2,00 € 
 Montag bis Sonn-/Feiertag 7.00 - 19.00 Uhr 
 12 Minuten Kurzzeitparken 0,20 € 

 
 

Tarif B: Höchstparkdauer  3 Stunden 
 1 Stunde 0,50 € 
 2 Stunden 1,00 € 
 3 Stunden 1,50 € 
 Montag bis Sonn-/Feiertag 7.00 - 19.00 Uhr 

 
 

Tarif C: Höchstparkdauer  keine 
 1 Tag 1,50 € 
 1 Monat 10,00 € 
 1 Jahr 100,00 € 
 Montag bis Samstag 8.00 - 18.00 Uhr 

 
 

Tarif D: Höchstparkdauer  keine 
 2 Stunden 1,00 € 
 1 Tag 2,00 € 
 1 Monat 10,00 € 
 1 Jahr 100,00 € 
 Montag bis Sonntag 8.00 - 18.00 Uhr 
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Tarif E: Höchstparkdauer  keine 

 24 Minuten (Kurzzeitparken) 0,20 € 
 1 Stunde 0,50 € 
 2 Stunden 1,00 € 
 1 Tag 1,50 € 
 1 Monat 10,00 € 
 1 Jahr 100,00 € 
 Montag bis Samstag 8.00 - 18.00 Uhr 

 
 

§ 3 
TARIFZONEN 

 
Tarifzone A: 

 
Gebietsbezeichnung Abweichung vom Tarif A  

Alter Schlachthof  
(Parkplatz) 

Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

keine 
8.00 - 18.00 Uhr 

Armbruststraße keine  

Bahnhofstraße  
(Agentur für Arbeit) 

keine  

Bahnhofstraße  
(Bahnhof) 

Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Bahnhofstraße  
(Volksbank) 

Höchstparkdauer 
Kurzzeitparken 
Montag bis Samstag 

30 Minuten 
12 Minuten 
7.00 - 19.00 Uhr 

Bahnhofsvorplatz 
(Parkplatz) 

Höchstparkdauer 
Kurzzeitparken 

1 Stunde 
12 Minuten 

Parkplatz der Bügerhospitalstiftung 
beim Diakonissen-
Stiftungskrankenhaus 

Höchstparkdauer 3 Stunden 

Finanzamt 
(Parkplatz) 

Montag bis Donnerstag 
Freitag 
Samstag, Sonn-/Feiertag 

16.00 - 19.00 Uhr 
14.00 - 19.00 Uhr 
7.00  - 19.00 Uhr 

Gilgenstraße Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Große Greifengasse Höchstparkdauer 1 Stunde 

Große Himmelsgasse keine  

Herdstraße/Kl.Pfaffengasse Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Johannesstraße keine  

Karmeliterstraße keine  
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Kleine Pfaffengasse Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Königsplatz (Parkplatz) keine  

Landauer Straße Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Löffelgasse (Parkplatz) keine  

Ludwig-/Roßmarktstraße keine  

Ludwigstraße 2 keine  

Ludwigstraße Nr. 13 Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

1 Stunde 
7.00 - 19.00 Uhr 

Nördlicher Domgarten 
(Parkplatz) 

Höchstparkdauer 
Montag bis Samstag 

2 Stunden 
8.00 - 18.00 Uhr 

Prinz-Luitpold-Straße keine  

Roßmarktstraße keine  

Siegbert-/Richard-Wagner-Straße Montag bis Sonn-/Feiertag 7.00 - 17.00 Uhr 

Wormser Straße keine  
 

Tarifzone B: 
 

Gebietsbezeichnung Abweichung vom Tarif B  

Feuerbachstraße keine  

Fuchsweiherstraße keine  

Große Pfaffengasse keine  

Grüner Winkel keine  

Hasenpfuhlstraße keine  

Herdstraße keine  

Hilgardstraße keine  

Karl-Leiling-Allee Höchstparkdauer 
Montag bis Sonn-/Feiertag 

keine 
6.00 - 19.00 Uhr 

Ludwigstraße 1 keine  

Martin-Greif-Straße Höchstparkdauer 
Kurzzeitparken 
Montag bis Sonn-/Feiertag 

keine 
24 Minuten 
7.00 - 20.00 Uhr 

Mönchsgasse keine  

St.-Josephs-Kirche (Parkplatz) Montag bis Samstag 7.00 - 18.00 Uhr 

Rheintor-/Hasenpfuhlstraße keine  
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Steingasse keine  

Wormser Landstraße Kurzzeitparken 24 Minuten 
 
 

Tarifzone C: 
 

Gebietsbezeichnung Abweichung vom Tarif C  

Naturfreundehaus (Parkplatz) Montag bis Sonntag 8.00 - 18.00 Uhr 

Gedächtniskirche keine  

Stadthalle (Parkplatz) Montag bis Samstag 8.00 - 17.00 Uhr 

Rheinallee Montag bis Sonn-/Feiertag 8.00 - 18.00 Uhr 

St.-Guido-Stifts-Platz (Parkplatz) keine  
 
 

Tarifzone D: 
 

Gebietsbezeichnung Abweichung vom Tarif D  

Festplatz (Parkplatz) keine  
 
 

Tarifzone E: 
 

Gebietsbezeichnung Abweichung vom Tarif E  

Hirschgraben keine  

Neufferstraße keine  

Schwerdstraße keine  
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 17. Juli 1992 außer Kraft. 
 
Speyer, den 14. November 2008 
Stadtverwaltung  
 
 
 
 
 
Werner Schineller 
Oberbürgermeister 
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Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. 
Dies gilt nicht, wenn 
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
 
oder 
 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat. 
 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 


